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Übersicht

 

„Leider gewährt die Geschichte keinen Rabatt. Wenn über die  
Zukunft … in unserer Abwesenheit entschieden wird,  

weil wir zu sehr damit beschäftigt sind, unsere Kinder zu  
ernähren und mit Kleidung zu versorgen, werden wir  

und sie dennoch nicht von den Folgen verschont bleiben.  
Das ist ausgesprochen unfair; aber wer will behaupten,  

die Geschichte sei fair?“1

(Yuval Noah Harari)

I. Vorbemerkung 

Was immer wir tun, sei es rational oder intuitiv: Wir alle verarbeiten Infor-
mationen auf der Basis von Regeln – immer, jederzeit. Selbst dort, wo wir 
„instinktiv“ tätig werden, leiten uns regelgesteuerte biochemische Prozesse. 

-
leben wir nicht nur disruptive „Entwicklungen“ in der IT. Auch im Biotech-
Bereich steht kaum mehr ein Baustein auf dem anderen.  Die Kombination 
von Infotech- und Biotech-Umwälzungen, Entschlüsselung und, in der Folge: 
Nachbaumöglichkeiten verschont auch den Arbeitsmarkt nicht.  

Spätestens dann, wenn die Generation unserer Nachfolger(innen) unsere  
Altersvorsorge bestreiten muss, stehen deshalb auch die bestausgebildeten 

1 Harari

Harari
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-
-

frage. Selbstverständlich ist eine zentrale Strategie das Implementieren der 
neuen technologischen Herausforderungen in unsere tägliche Arbeit. Was 
das im Einzelnen bedeutet, leuchten die weiteren Beiträge dieses Buches auf 
mannigfaltige Weise aus.

Gleichzeitig steht zu befürchten, dass Tech-Kooperationsstrategien fü -
risten keine Allheilmittel sind. Gerade Volljuristen bieten hochwertige 

Voranschreiten immer günstigerer Tech Solutions besteht indes auch im 
Kombimodus die Gefahr zunehmender (Selbst-)beschneidung. Deshalb soll-
ten wir auf die Erosion der absoluten Alleinstellungsmerkmale zum zweiten 
mit einer Komplementärstrategie reagieren. Gemeint ist der rasche Auf- und 
Ausbau relativer „Sondermerkmale“. 

II.  Bestandsaufnahme

1. Transformation als methodische Herausforderung

E -

ist eine interne Anfrage nach der anderen zu beantworten. Nach vorherr-
schender Wahrnehmung funktioniert der Ablauf – noch. Aber der Druck 

-
tiven Einheiten ändert sich. Nicht nur deren Erzeugnisse und Dienstleistun-

das Anspruchsdenken. Anpassung an die digitale Transformation tut not.   
Sie ist aber nicht nur eine Frage der Produkte, sondern auch eine Frage der 
Produktionsweisen, sprich: veränderter Handlungsmuster jenseits vertrauter 
Wohlfühlbereiche. Wenn wir unter neuen Rahmenbedingungen erfolgreich 
bleiben wollen, müssen wir alte Komfortzonen auch in methodischer Hin-
sicht verlassen.

olles Wort-
-

motto erhoben. Allerdings: So unentbehrlich Automatisierungselemente in 

 
dieses Buchs insb. die Beiträge bei M. Hartung/Bues/Halbleib

Lotz, Kap. 6 dieses Buches, der von „konvertierenden Rechtsberatern“ in ei-
nem sich disruptiv verändernden Rechtsmarkt spricht. S. zum Verlassen einer Komfortzone 
allgemein das Entwicklungsquadrat bei Hofert

3
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der juristischen Dienstleitung heute auch sind,
6 

A fool 
with a tool is just a fool.“ Womöglich: „ – a faster fool.“  Dass das aber nicht 
der ersehnte Quantensprung ist, hat sich bis mittlerweile bis in die Studieren-
dengeneration herumgesprochen.  

Wenn Sie als Anbieter
den derzeitigen Veränderungen hervorgehen wollen, müssen Sie die neu-
en Technologien mit anderen Worten selbstverständlich einsetzen können. 
Natürlich benötigen Sie sie, um Ihre eigenen Dienstleistungen zu „hebeln.“ 
Dass Sie sich dieses Instrumentariums bedienen, ist aber noch lange nicht 

weiter Erfolg haben, wenn Ihr Vertragspartner auch genau mit Ihnen als 
Personen(gruppe) arbeiten möchte.

Um das zu erreichen, benötigen Sie neben allen passenden Tech Tools  
zum einen adäquates Wissen um Ihre Sondermerkmale. Anders als früher 
gilt das nicht mehr nur (1) gegenüber konkurrierenden Volljuristen. Eben-

bzw. Dienstleistern mit eingeschränkter (namentlich: wirtschaftsjuristischer) 

Intelligenzen“ auch in juristischen Kernbereichen voran. In dieser Situation 
gilt es die für Ihre Sozietät, für Ihre Rechtsabteilung entscheidenden Erfolgs-
faktoren herauszuarbeiten, zu konsentieren, zu implementieren und immer 
wieder nachhalten zu lassen – auch und gerade dann, wenn dies in Ihren 

und Dienstleistungen auf althergebrachten Wegen nur schwer absetzen kön-
 

 

Dolfen/Schäfer,
und Schalast/Berger,

 6 Hierzu auch schon Schunder-Hartung

A fool with a tool is a faster fool -
ge nur schwer zurückzuverfolgen sind. Wikipedia schreibt es Fran Tarkenton zu, https://
en.wikipedia.org/wiki/KnowledgeWare. 

J. Hartung

nur aus Gründen der sprachlichen Eleganz beschränke ich mich 
hier und im Folgenden auf die männliche Sprachform.

 S. zur Vielfalt der neuen Phänomene, Produkte und Dienstleistungen u. a. Schulz

6
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-

-
-

dung objektiv-strukturell gewesen ist: Für all diese „Player“ repräsentieren 

von vielen  – und zwar eine, die sich gut bezahlen lässt, ohne besonders 
beliebt zu sein.

Wenn Sie in dieser Situation als Berater Ihrem Zielpublikum nicht in jeder 
Hinsicht auf Augenhöhe begegnen, geraten Sie im Nu ins Abseits. Wie wich-

an Boden zu verlieren, ist ein enormes Risiko. 

I -
treffenden die Entwicklung noch ein wenig abwarten wollten – man müsse 
nicht jeden „Try and Error“-Weg mitgehen. Diese Haltung birgt allerdings 
ihrerseits enorme Gefahren für die strategische Geschäftsentwicklung – vor 
allem – der Sozietäten:

– Nach allem, was wir wissen, wird sich die Geschwindigkeit des techni-
schen Fortschritts immer weiter beschleunigen.  Das Datenvolumen und 

wohl vor allem an teilweise veralteten Algorithmen. Dabei handelt es sich 

desto schwieriger wird das unfallfreie Aufspringen auf den „fahrenden 
Zug“ werden.

– -

Standard- und Convenience-Bereich mittel- und langfristig von diesem 
Grundsatz ab, dann zugunsten von Konkurrenten, die preiswerter pro-
duzieren können. So weit nach unten gehen wie Plattformlösungen und 

11 Research and development, dt.: Forschung und Entwicklung. Derartige Einheiten sind in 
-

rens und Ausschüttens der erzielten Gewinne unüblich.
 In diesem Sinne auch Schalast/Berger, -

chen Bevölkerung anders sein, aber dann (leider) doch nichts Besonderes.“
 S. hierzu mit Blick auf eine Umfrage des Forsa-Institutes https://www.lto.de/recht/
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andere der oben angesprochenen Dienstleister können wir als Volljuris-

– Technische Dienstleister, die Ihnen versichern, dass Sie mit ihren An-
wendungen auf der sicheren Seite sind und bleiben, sind kein Ersatz 
für die eigene Transformationsstrategie, sondern können sie allenfalls 
unterstützen. Sollte man Ihnen etwas anderes vermitteln, sehen Sie ganz 

laune halten?

2.  Persönliche und strukturelle Erschwernisse für (Voll-)
Juristen 

Auch wenn wir den Unterschied zwischen objektivem und subjektivem 

Viel schwieriger zu beherrschen sind aber oft die -
keiten. Dazu zählt ganz wesentlich die einer Partnerschaft oder Rechtsab-
teilung inhärente Kultur. Um neue Handlungsmuster erfolgreich etablieren 
zu können, müssen Betroffene erst einmal eines tun: feststellen, wer sie als 
Kanzlei bzw. Rechtsabteilung tatsächlich sind.

Dabei bewegen sich Anwaltspartnerschaften und Rechtsabteilungen – 

die die diversen Arbeitskulturen beschreiben, ist das Kulturmodell nach 
Schneider besonders aufschlussreich.16

 Weiterführende normative Fragen behandelt u. a. Schulz,
16 -

lange nicht, dass es praktisch untauglich ist.

11
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Abb. 1: Schneider’sches Kulturmodell

D

– Hierarchie, Planbarkeit, Regeln, Sicherheit, Stabilität, Standards oder

– Entwicklung, Hingabe, Kreativität, Wachstum, Zweckbestimmung,

hat dabei ganz unterschiedliche Auswirkungen darauf, wohin Sie sich als Ein-
heit entwickeln und wer sich darin wie und wie gut in welche Richtung ent-

13
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-

-
derungen. Falls Sie insoweit Änderungen anstreben, ist der Weg von der einen 
zur diagonal anderen 

direkt benachbarte Zwischen-
stadien. Dessen müssen Sie sich als Arbeitseinheit bewusst sein und bleiben.

Zu diesen gesamtorganisatorischen Klippen gesellen sich weitere Herausforde-
rungen auf Individual- und Gruppenebene.

Dabei geht es weniger darum, dass Sie als Teil einer Partnerschaft voneinan-
der abweichende fachliche Stärken und oft auch nicht die gleichen Branchen-
schwerpunkte haben. Dergleichen sorgt im Gegenteil für die Erweiterung Ihres 
kollektiven Spektrums. Damit gehen indes oft ganz unterschiedliche Charak-

während die andere einen alles Drumherums entkleideten „Zahlen-Daten-

andere zwar ebenfalls geduldig, indes eher eine Einzelgängerin. Auch und vor 

Partner, und als solche wollen sie sich das Heft des Handelns nicht aus der Hand 
nehmen lassen.  

Christoph Tillmanns
-

tisch-skeptische(n) Grundtypus des anwaltlichen Beraters“.  Aus Profession 
Skeptiker, verzeichne das Psychogramm eines Anwalts „typischerweise eine 
erhebliche intellektuelle Ungeduld, wenig Empathievermögen und Begeiste-
rungsfähigkeit – und interessanterweise auch eine gering ausgeprägte Resi-

 
 

-
wahl und Führung ihrer Associates – und das bedeutet oft: beratungsresis-
tent, protektiv, defensiv (…).“ Daneben könnten sie oft auch nicht loslassen.  

 S. zum Kulturmodell nach Schneider auch instruktiv Scheller, Auf dem Weg zur agilen 

-
tionsebene im Einzelnen Gutmann/Quante, Individual-, Sozial- und Institutionenethik,  
https://www.uni-muenster.de/imperia/md/content/kfg-normenbegruendung/intern/publi-

-
munikation. 

 S. hierzu auch Schunder-Hartung

 Tillmanns

 Tillmanns
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